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Tagespflegevertrag
Für das Tagespflegekind
	Vorname
	     
	Name
	     

	Geburtsdatum
	     
	Konfession
	     

	Wohnhaft bei
	     
	Heimatort/Nationalität
	     


Die elterliche Sorge des Kindes ist bei:

 FORMCHECKBOX 
  den Eltern
 FORMCHECKBOX 
  der Mutter
 FORMCHECKBOX 
  dem Vater
 FORMCHECKBOX 
  Dritten, nämlich:

	     


wird zwischen den Eltern/der Kindsmutter/dem Kindsvater
(nachfolgend Eltern genannt)
	Kindsmutter
	Kindsvater

	Vorname
	     
	Vorname
	     

	Name
	     
	Name
	     

	Adresse
	     
	Adresse
	     

	PLZ/Ort
	     
	PLZ/Ort
	     

	Telefon (P)
	     
	Telefon (P)
	     

	Telefon (G)
	     
	Telefon (G)
	     


und den Tageseltern/der Tagespflegemutter/dem Tagespflegevater 
(nachfolgende Tageseltern genannt)
	Tagesmutter
	Tagesvater

	Vorname
	     
	Vorname
	     

	Name
	     
	Name
	     

	Adresse
	     
	Adresse
	     

	PLZ/Ort
	     
	PLZ/Ort
	     

	Telefon (P)
	     
	Telefon (P)
	     


folgender Tagespflegevertrag abgeschlossen:

1. Vorbemerkungen
1.1 Gesetzliche Grundlage

Das Tagespflegeverhältnis untersteht den eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über das Pflegekinderwesen (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB, SR 210; Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption, PAVO, SR 211.222.338; kantonales Pflegekindergesetz, BR 219.050).
1.2 Meldepflicht

Ein Tagespflegeverhältnis für Kinder bis zum 12. Altersjahr untersteht gemäss Art. 12 Abs. 1 PAVO bzw. Art. 13 Abs. 1 Pflegekindergesetz der Meldepflicht. Die Tageseltern verpflichten sich, das Tagespflegeverhältnis umgehend nach Abschluss des vorliegenden Tagespflegevertrages dem Kantonalen Sozialamt zu melden (s. Meldeformular).
1.3 Aufsicht

Ein Tagespflegeverhältnis, das meldepflichtig ist, untersteht der Aufsicht durch die zuständige Behörde. Zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäss Art. 3 Abs. 1 Pflegekindergesetz das kantonale Sozialamt. Die Tagespflegefamilien können von der für die unmittelbare Aufsicht zuständigen Person besucht werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Weiterführung des Tagespflegeverhältnisses erfüllt sind. D.h. ob die Tageseltern sowie weitere, im gleichen Haushalt lebende Personen nach Persönlichkeit, Gesundheit und erzieherischer Eignung sowie nach den Wohnverhältnissen Gewähr für gute Pflege, Erziehung und Ausbildung des Tagespflegekindes bieten und das Wohl anderer Kinder in der Familie nicht gefährdet ist.

1.4 AHV-/IV-/EO- und ALV-Beitragspflicht

Die Betreuung von Tagespflegekindern gilt grundsätzlich als selbständige Erwerbstätigkeit im Sinne des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10), für welche die Tageseltern Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die Invalidenversicherung (IV), die Erwerbsersatzordnung (EO) und die Arbeitslosenversicherung (ALV) zu bezahlen haben.

Die Beitragspflicht besteht allein für die Entschädigung der Tageseltern und nicht für die weiteren Bestandteile des Pflegegeldes (insbesondere Ernährung und Wohnungsanteil).

Nicht als selbständigerwerbend im Sinne des AHVGs gelten Tageseltern, die einem Tageselternverein angeschlossen sind, die ihre Tätigkeit im Rahmen eines Pflegevertrages mit der Vormundschaftsbehörde ausüben, die sonst an Weisungen der Vormundschaftsbehörde gebunden sind oder denen das Pflegegeld direkt von einer Behörde vergütet wird. In diesen Fällen werden die AHV-/IV-/EO- und ALV-Beiträge durch den Tageselternverein bzw. durch die Behörde abgerechnet.

Tageseltern, die noch keine sozialversicherungsrechtlichen Beiträge als Selbständigerwerbende entrichten, haben sich bei der Sozialversicherungsanstalt Graubünden anzumelden. (s. auch www.sva.gr.ch; Dienstleistungen, Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, Merkblätter, Merkblatt Beitragspflicht auf Entschädigungen für Pflegeeltern)

1.5 Steuerpflicht

Pflegegelder, die der betreuenden Person aus der Betreuung fremder Kinder zufliessen, stellen in dem Umfang steuerbares Einkommen für geleistete Arbeit dar, als sie die Aufwendungen für den Unterhalt der Tagespflegekinder (Verpflegung, Nebenkosten, etc.) übersteigen. Soweit sie bloss Ersatz der anfallenden Unkosten darstellen, entsteht kein steuerbares Einkommen. Zahlungen in der Höhe von bis zu Fr. 1‘200.- pro Jahr werden als reine Unkostenentschädigungen erkannt und müssen nicht deklariert werden. 

Die Kosten zu Abdeckung der Aufwendungen (bspw. zusätzliche Kosten für Nahrungsmittel etc.) die bei der Kinderbetreuung im eigenen Haushalt anfallen, können effektiv in Abzug gebracht werden. Die Kosten sind vollständig und lückenlos nachzuweisen. Die Berufskosten können auch ohne Nachweis pauschal geltend gemacht werden. Dabei gelten 50% der Entschädigung als Unkostenentschädigung.

Tageseltern, die einen (Arbeits-)Vertrag mit einem privaten Tageselternverein abgeschlossen haben, gelten als unselbständig Erwerbende. Arbeitgeber ist in diesen Fällen der Tageselternverein. Bei einer selbständigen Erwerbstätigkeit mit einer Betreuung von bis zu drei Kindern können die Ausgaben analog der unselbständigen Erwerbstätigkeit mittels einer Pauschale in der Höhe von 50% der Einnahmen eingesetzt werden. (siehe auch www.stv.gr.ch, Praxis, Einkommens- und Vermögenssteuer, Praxisfestlegungen StG Art. 17)
2. Tagespflegeverhältnis

	Das Tagespflegeverhältnis beginnt am 
	     

	und dauert voraussichtlich bis am 
	     



 FORMCHECKBOX 
 auf unbestimmte Zeit.

Das Kind wird an folgenden Tagen pro Woche zu folgenden Zeiten betreut:

	 FORMCHECKBOX 
 Montag von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr

	 FORMCHECKBOX 
 Dienstag von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr

	 FORMCHECKBOX 
 Mittwoch von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr

	 FORMCHECKBOX 
 Donnerstag von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr

	 FORMCHECKBOX 
 Freitag von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr

	 FORMCHECKBOX 
 Samstag von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr

	 FORMCHECKBOX 
 Sonntag von
	     
	Uhr bis
	     
	Uhr


 FORMCHECKBOX 
 auf Abruf

3. Versicherungen

	Kranken-/Unfallversicherung des Kindes
	     
	Mitgliednummer 
	     

	Haftpflichtversicherung der Eltern
	     
	Mitgliednummer 
	     

	Haftpflichtversicherung der Tageseltern
	     
	Mitgliednummer 
	     


Die Tageseltern verpflichten sich, das Tagespflegekind soweit möglich in ihre Haftpflichtversicherung einzuschliessen. Sofern die Tageseltern einem Tagespflegeverein angeschlossen sind, erfolgt die Versicherung durch diesen.

4. Pflegegeld

	Das Pflegegeld beträgt 
	Fr.      
	brutto pro  FORMCHECKBOX 
 Monat /  FORMCHECKBOX 
 Tag /  FORMCHECKBOX 
 Stunde


Das Pflegegeld ist zu bezahlen durch:

	     

	 FORMCHECKBOX 
 jeweils bis zum
	      
	des Vormonats

	 FORMCHECKBOX 
 innert
	      
	Tagen nach Rechnungsstellung

	Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf das Konto Nr.
	     

	Kontoinhaber/in
	     

	Bank/Filiale
	     

	Bankclearing Nr.
	     

	Postkonto
	     


Bei im Voraus vereinbarter Abwesenheit des Kindes von mehr als 7 aufeinanderfolgenden Betreuungstagen werden ab dem 8. Betreuungstag

	Fr.      
	pro Betreuungstag für Ernährung vom Pflegegeld abgezogen.


Ab einer Abwesenheit von mehr als 28 aufeinanderfolgenden Betreuungstagen bleiben ab dem 29. Betreuungstag 

	Fr. 
	pro Betreuungstag für den Wohnungsanteil geschuldet. 


Weitere Auslagen sind im obigen Pflegegeld nicht inbegriffen. Sie werden wie folgt geregelt:

	Auslagen für:
	Betrag pro Monat:
	zu bezahlen durch:

	Billet-/Abonnementskosten für ÖV
	Fr.      
	     

	     
	Fr.      
	     


Die Tageseltern haben diese Auslagen in geeigneter Form zu belegen.
5. Gegenseitige Verpflichtungen

Die Tageseltern verpflichten sich, dem Tagespflegekind die nötige Geborgenheit zu geben und seine Entwicklung bestmöglich zu fördern. Sie bemühen sich, einen guten Kontakt zwischen den Eltern und dem Kind aufrecht zu erhalten.

Die Eltern sind darauf bedacht, ein gutes Einvernehmen zwischen den Tageseltern und dem Tageskind zu ermöglichen.

Eltern und Tageseltern unterstützen sich gegenseitig in der Erziehung und Pflege des Kindes und sprechen sich über die damit verbundenen Fragen ab.

Über besondere Vorkommnisse sowie bei Notfällen informieren sich die Eltern und die Tageseltern gegenseitig unverzüglich. Sie informieren auch die für die unmittelbare Aufsicht zuständige Person.
6. Schweigepflicht

Die Tageseltern und die Eltern verpflichten sich in Bezug auf Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Tagespflegeverhältnis erfahren, aussen stehenden Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Informationen an Personen, die mit dem Tagespflegeverhältnis in Verbindung stehen (z.B. Arzt/Ärztin oder Lehrpersonen), sind nur weiterzugeben, wenn dies zum Wohle des Kindes notwendig ist.
7. Regelungen bei Krankheit oder Unfall des Kindes /Tageseltern
Erkrankt das Kind während der Pflegezeit oder erleidet es in diesem Zeitraum einen Unfall, so sind die Tageseltern verpflichtet, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Sie haben die Eltern darüber zu orientieren.

Erkranken oder verunfallen die Tageseltern während der Betreuungszeit so gilt folgende Regelung:

	     


8. Ferienregelung

	Ferien werden von den Eltern und Tageseltern
	
	Wochen im Voraus festgelegt.


9. Besondere Vereinbarungen

Die Tageseltern haben Gewähr dafür zu bieten, dass die religiöse Erziehung des Kindes im Einklang mit der von den Eltern bestimmten Grundrichtung der Erziehung durchgeführt wird.

In Bezug auf die religiöse Erziehung des Kindes wird vereinbart:

	


Die abgebenden Eltern geben die Einwilligung für

·  FORMCHECKBOX 
 Schwimmbadbesuche

·  FORMCHECKBOX 
 Transporte im Privatauto

	·  FORMCHECKBOX 
 Sonstiges 
	     


10. Probezeit

	Die Probezeit beträgt
	
	Wochen. Während der Probezeit kann das Tagespflegeverhältnis 


beidseitig unter Einhaltung einer Frist von 5 Tagen aufgelöst werden. Über das vereinbarte Pflegegeld wird zeitanteilig abgerechnet.
11. Auflösung des Tagespflegeverhältnisses

Das Tagespflegeverhältnis kann durch schriftliche Kündigung und unter Einhaltung einer Frist von 
	      
	Monat(en)* durch die Unterzeichnenden aufgelöst werden.


*
Üblich ist eine Kündigungsfrist von einem Monat. Die Pflegesituationen sind jedoch sehr unterschiedlich, weshalb den Bedürfnissen entsprechend auch Kündigungsfristen von mehr als einem Monat vereinbart werden können.

Halten sich die Eltern nicht an die Kündigungsfrist, haben die Tageseltern Anspruch auf eine Vergütung in der Höhe des für die ausgefallene Zeit geschuldeten Pflegegeldes. Halten sich die Tageseltern nicht an die Kündigungsfrist, wird das für die ausgefallene Zeit geschuldete Pflegegeld hinfällig. Die Auflösung des Tagespflegeverhältnisses ist der für die unmittelbare Aufsicht zuständigen Person zu melden.

Bei schwerwiegenden unvorhergesehenen Ereignissen kann eine Partei das Tagespflegeverhältnis in Absprache mit der für die unmittelbare Aufsicht zuständigen Person vorzeitig auflösen. Über das vereinbarte Pflegegeld wird zeitanteilig abgerechnet.

Aus Kindesschutzgründen kann das Tagespflegeverhältnis gestützt auf Art. 310 Abs. 1 ZGB jederzeit aufgelöst werden. Über das vereinbarte Pflegegeld wird zeitanteilig abgerechnet.

Ihr Einverständnis mit obigen Bestimmungen bestätigen:

Eltern

	
	
	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift Kindsmutter
	
	Unterschrift Kindsvater


Tageseltern

	
	
	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift Tagesmutter
	
	Unterschrift Tagesvater


Von diesem Vertrag erhalten je ein Exemplar:

· Eltern
· Tageseltern
Kopie an
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